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Mitteilungen des Eidg. Oberkriegskommissariates

Richtpreise für die Beschaffung von Lebensmitteln und Fourage
ausserhalb der Waffenplätze

gültig für die Monate November und Dezember 1958

F/eisch Z?is Fr. 4.35 per kg frisches FZcisch eon miänc/ischen Kühen der Kategorie // C (Tiöch-
sfens 20% Knochen).

Heu ins Fr. ü).— per J00 kg in Ballen gepresst, franko Kantonnemcnt oder Stallung
geliefert;
bis Fr. J5.— per iOO kg offen ab Stock.

Übrige Preise bleiben sieh gleich wie für die Monate September und Oktober 1958.

Bern, den 16. Oktober 1958

Tafel- und Koehäpfel, Gemüse, Kartoffeln und Tomaten

Der Anfall an Obst, Gemüse und Kartoffeln ist diesen Herbst ganz ausserordentlich gross und
überschreitet bei weitem die Verwertungsmöglichkeiten. Um dem Verderb dieser ausgezeichneten
Nahrungsmittel rein inländischer Herkunft vorzubeugen und den Konsum tatkräftig zu unter-
stützen, wird die Truppe verhalten, in grossmöglichstem Ausmass an der Verwertung dieses
Überflusses mitzuhelfen und soviel als möglich Obst, Grüngemüse und Kartoffeln zu verpflegen.
Die genannten Verpflegungsartikel sind überall in ausgezeichneter Qualität und zu billigen
Preisen erhältlieh.
Für die Bedürfnisse der Armee mussten, als Unterstützungsaktion für die Verwertung des
Überflusses an Walliscrtomaten, grosse Quantitäten übernommen und zu Tomatenextrakt
verarbeitet werden. Dieser Tomatenextrakt ist bereits lieferbar und kostet pro Vi-Dose Fr. i.50;
lieferbar in Kartons zu 24 Dosen.
Die Truppe wird ersucht, auch hier durch vermehrte Verwendung von Tomatenextrakt am Umsatz
mitzuhelfen.

Ofcerknegsfcommissariat
15. Oktober 1958 Der Oberkriegskommissär:

Oberstbrigadier Juilland

zzzi/zfezi/z/zzVc/zß

«Fachtechnische Fragen aller Art können jederzeit in dreifacher Ausfertigung dem Präsidenten der Zentral-
technischen Kommission, Fourier Bossert Rudolf, Arlesheimerstrasse 17, Basel 3, eingereicht werden.
Die Geschehnisse, die einer Frage zugrunde liegen, müssen genau beschrieben werden. Die Frage wird von
der ZTK im Rahmen dieser Rubrik beantwortet. Der Name des Fragestellers soll nur als Absender auf dem
Briefumschlag aufgeführt werden. Die mit der Beantwortung beauftragten Stellen erfahren also den Namen
eines Fragestellers nicht.
Die Benützung dieser „Fachtechnische Ecke" steht nicht nur den Mitgliedern des SFV, sondern überhaupt
allen Lesern unseres Verbandsorgans offen.»

Eine Trainkolonne rekrutiert sich zum weitaus grössten Teil aus Landwirten, Landwirtschafts-
gehilfen und Landarbeitern. Diese Leute rücken teils aus den abgelegensten Weilern und Höfen
ein. Zwischen ihrem Wohnort und dem Orte des kostenlosen Billetbezuges auf Grund ihres
Marschbefehls werden oft Transportunternehmen, wie beispielsweise staatlich konzessionierte
Autobusbetriebe, benützt, welche auf Barbezahlung bestehen.
Die Wehrmänner beanspruchen nun Rückvergütung vom Fourier. Sie können meist das Billet
(als Beleg) nicht mehr vorweisen; und in Fällen, in., welchen das Transportunternehmen nur
einfache Billets verabfolgt, wäre es so oder so nicht mehr möglich, die Rückfahrt nach der

Entlassung zu belegen.
Es ist vermutlich auch nicht möglich, allfällige Instruktionen an Wehrmann und an Transport-
anstalt auf die Marschbefehle zu schreiben.

296


	Mitteilungen des Eidg. Oberkriegskommissariates

